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Teilrevision der Verordnung über den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (ÖREBKV) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Entwurf für die Teilrevision der ÖREBKV 
Stellung nehmen zu können. Aus unserer Sicht ist einzig eine Bemerkung zur nachfol-
gend genannten Bestimmung anzubringen: 

Art. 10 Abs. 2 

Für die in Art. 8b Abs. 2 neu geforderten Zusatzinformationen Ober die rechtlichen Vor- 
wirkungen ist in Art. 10 Abs. 2 ebenfalls ein Buchstabe zu ergänzen, da diese Zusatzin- 
formatiönen neu als obligatorisch geforderte Inhalte auch im Auszug erscheinen sollen. 

Im Übrigen sind wir mit der vorgeschlagenen Teilrevision einverstanden. 

Mit freundlichen Grüssen 

Die Präsidentin des Regierungsrates 
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